
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 12. Juni 2013

688. Personalverordnung (Änderung)

1. Ausgangslage

Mit Beschluss vom 18. Januar 2010 (Vorlage 4609) genehmigte der
Kantonsrat die vom Regierungsrat am 17. Juni 2009 beantragte Ände-
rung der Personalverordnung vom 16. Dezember 1998 (PVO, LS 177.11)
für die Einführung eines stärker leistungsorientierten Konzeptes Indi-
vidueller Lohnerhöhung und Einmalzulagen. Ziele waren insbesondere
Flexibilisierung, verstärkte Leistungsorientierung mit einer individuel-
leren Anpassung, Transparenz, Praktikabilität für Führungskräfte und
Förderung von realistischen, leistungsgerechten Mitarbeiterbeurteilun-
gen. Zur Erreichung dieser Ziele wurden unter anderem die Lohnklassen
halbiert und der automatische Stufenanstieg abgeschafft. Gleichzeitig
wurde der Rahmen für die Individuelle Lohnerhöhung in Abhängigkeit
zur individuellen Mitarbeiterbeurteilung angepasst.

Mit der neuen Regelung wurde bei einer Beurteilung «Gut» eine
mögliche Lohnerhöhung von einer oder zwei Lohnstufen vorgesehen
(§17 Abs. 1 PVO). Bei einer Qualifikation von mindestens «Sehr gut»
wurde ein Anstieg von mindestens zwei bis höchstens fünf Lohnstufen
vorgesehen (§17 Abs. 2 PVO). Analog wurde eine Erhöhung von min-
destens zwei bis höchstens fünf Lohnstufen vorgesehen für eine Quali-
fikation von mindestens «Sehr gut» in der ersten Leistungsklasse bzw.
«Vorzüglich» in der zweiten Leistungsklasse (§18 Abs. 4 PVO).

2. Problemstellung

Die für Individuelle Lohnerhöhungen zur Verfügung stehenden Mit-
tel waren jedoch nicht ausreichend, um die leistungs- und erfahrungs-
orientierte Lohnentwicklung gemäss ursprünglicher Zielsetzung zu er-
reichen. Die jährliche Quote reicht jeweils kaum aus, um für die mindes-
tens «Sehr gut» beurteilten Mitarbeitenden eine zweistufige und für die
mit «Gut» qualifizierten Mitarbeitenden eine einstufige Lohnerhöhung
zu gewähren. Daraus hat sich eine unterschiedliche und teilweise system-
widrige Praxis entwickelt. Dies führte dazu, dass auch sehr gute Mitar-
beitende nur eine Beurteilung mit «Gut» erhielten, damit ihnen wenigs-
tens eine Lohnerhöhung um eine Stufe gewährt werden konnte. In an-
deren Fällen erhielten zwar die guten Mitarbeitenden eine Lohnerhö-
hung von einer Stufe, aber die besser Qualifizierten erhielten nichts.
Beides führte zu verständlichem Unmut bei den Mitarbeitenden.
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3. Erwägung

Werden §17 Abs. 2 und §18 Abs. 4 PVO dahingehend angepasst, dass
auch bei einer mindestens sehr guten Qualifikation die Möglichkeit
einer Lohnerhöhung um nur eine Stufe besteht, wird die Flexibilität bei
den zu gewährenden Lohnerhöhungen vergrössert. Damit kann auch die
unerwünschte Nebenwirkung der Anpassung der Mitarbeiterbeurtei-
lungen an das gewünschte Auszahlungsergebnis weitgehend vermieden
werden. Zudem könnten – entsprechende Mittel vorausgesetzt – so-
wohl sehr gute als auch gute Mitarbeitende in den Genuss einer Lohn-
erhöhung kommen. Ausserdem besteht auch weiterhin die Möglichkeit,
aber nicht mehr die Verpflichtung, bei sehr guten Leistungen eine
Lohnerhöhung von mehr als einer Stufe zu gewähren. 

4. Ergebnisse der Vernehmlassung

Die Finanzdirektion führte im November 2012 eine Vernehmlassung
bei den Direktionen des Regierungsrates, der Staatskanzlei, den Perso-
nalverbänden, der Rechtspflege, der Finanzkontrolle, den Parlaments-
diensten, dem kantonalen Ombudsmann und dem Datenschutzbeauf-
tragten durch.

Vom angeschriebenen Adressatenkreis begrüsste die überwiegende
Mehrheit grundsätzlich die Vorlage. Es wird festgestellt, dass sich aus
der Wahlmöglichkeit, bei Individuellen Lohnerhöhungen eine oder
mehrere Stufen zu gewähren, eine erhöhte Flexibilität ergebe, dies ins-
besondere in Zeiten knapper Finanzen. Das System sei aber auch bei
höheren zur Verfügung stehenden Quoten sinnvoll anwendbar. Die ge-
rechte Anwendung erfordere aber eine stärkere Wahrnehmung der
Führungsverantwortung.

Abgelehnt wird die Anpassung von zwei Adressaten mit der Begrün-
dung, dass damit das Leistungsprinzip geschwächt würde, indem mit
«Sehr gut» oder gar «Vorzüglich» beurteilte Mitarbeitende gleich be-
handelt würden wie die mit «Gut» Qualifizierten und damit vermehrt
das «Giesskannensystem» zur Anwendung gelangen könnte. Zudem sei
die heutige Regelung erst drei Jahre alt und es lägen nicht ausreichende
Erfahrungswerte oder zwingende Gründe vor, die bereits wieder eine
Anpassung des Systems rechtfertigen würden.

Von den Vereinigten Personalverbänden des Kantons Zürich (VPV)
wird die Vorlage infrage gestellt, weil die bereits früher beanstandeten
Mängel des bisherigen Lohnsystems weiterhin bestehen blieben. Insbe-
sondere wird bemängelt, dass die finanziellen Mittel für die Lohnerhö-
hungen nicht bereitgestellt würden. Die VPV sind «nicht dagegen, dass
Gegenmassnahmen gegen die entstandenen Ungerechtigkeiten ergriffen
werden, hoffen aber auf eine baldige übergreifende und umfassende
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Lösung». Der VPOD beurteilt die vorgeschlagene Änderung als «reine
Retusche an einem Lohnrecht, das als solches ein Systemfehler ist». Er
fordert eine grundsätzliche Überprüfung der bisherigen Lohnpolitik
sowie einen garantierten jährlichen Teuerungsausgleich und Stufen -
aufstieg.

Die Mehrheit der an der Vernehmlassung Teilnehmenden begrüsst
die Änderungen der Personalverordnung im Hinblick auf eine ver-
mehrte Flexibilisierung und damit der Möglichkeit einer gerechteren
Verteilung der für Individuelle Lohnerhöhungen zur Verfügung stehen-
den Mittel.

5. Zu den einzelnen Bestimmungen

§17 Abs. 1 
Angestellten mit der Qualifikation «Gut» kann pro Kalenderjahr eine

Individuelle Lohnerhöhung um bis zwei Lohnstufen bis zum Maximum
der Einreihungsklasse gewährt werden. Der Einschub «pro Kalender-
jahr» ist bisher in §17 Abs. 1 und 2 und §18 Abs. 4 nicht an derselben
Stelle eingefügt. Ein Grund für die unterschiedliche Formulierung ist
nicht ersichtlich. Daher wird diese in den Bestimmungen vereinheit-
licht. Es handelt sich lediglich um eine sprachliche Anpassung. 

§17 Abs. 2
Angestellten, die mit mindestens «Sehr gut» qualifiziert werden,

kann pro Kalenderjahr eine Individuelle Lohnerhöhung um bis fünf
Lohnstufen bis zum Maximum der Einreihungsklasse gewährt werden.
Die Regelung, wonach mindestens zwei Stufen gewährt werden müs-
sen, fällt weg. Auch hier erfolgt die sprachliche Anpassung betreffend
des Einschubs «pro Kalenderjahr». 

§18 Abs. 4
Angestellten in der ersten Leistungsklasse, die mit mindestens «Sehr

gut» qualifiziert werden, und Angestellten in der zweiten Leistungs -
klasse, die mit «Vorzüglich» qualifiziert werden, kann pro Kalenderjahr
eine Individuelle Lohnerhöhung um bis fünf Lohnstufen gewährt wer-
den. Die Regelung, wonach mindestens zwei Stufen gewährt werden
müssen, fällt weg.
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Auf Antrag der Finanzdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :  

I. Die Personalverordnung vom 16. Dezember 1998 wird geändert.
II. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Kantonsrat tritt die

Verordnungsänderung am 1. Januar 2014 in Kraft. Wird ein Rechts -
mittel ergriffen, wird über die Inkraftsetzung erneut entschieden. 

III. Gegen die Verordnungsänderung  und Dispositiv II Satz 1 kann
innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Ver -
waltungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde erhoben werden. Die
Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung ent -
halten.

IV. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der Verordnungsänderung
und der Begründung im Amtsblatt. 

V. Mitteilung an die Finanzdirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


